
 

Feststellung des Jahresabschlusses 2008/2009 des Eigenbetriebes OPER LEIPZIG
Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 18.11.2010 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.08.2008 
bis 31.07.2009 festgestellt. Gemäß § 19 (2) des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung  vom 11.07.2009 wird 
das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Die Ratsversammlung beschließt den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.08.2008 bis 31.07.2009 wie folgt:
Bilanzsumme  16.301.598,19 Euro
davon entfallen
auf der Aktivseite  auf der Passivseite                  
- auf das Anlagevermögen 8.001.076,36 Euro - auf das Eigenkapital                   775.786,84 Euro
- auf das Umlaufvermögen 7.985.869,26 Euro  - Rücklagen 1.010.701,83 Euro
- auf Rechn. Abgr. Posten 314.652,57 Euro  - Verlust der Vorjahre                   -471.179,59 Euro
   - Jahresgewinn/-verlust                   236.264,60 Euro                          
  - auf Sonderposten                         8.000.503,87 Euro
  - auf die Rückstellungen                   5.145.736,54 Euro
  - auf die Verbindlichkeiten                1.603.864,83 Euro
  - auf die Rechn. Abgr. Posten 775.706,11 Euro
Summe der Erträge 48.296.248,91 Euro
Summe der Aufwendungen 48.059.984,31 Euro
Jahresgewinn:                       236.264,60 Euro
Der Jahresüberschuss in Höhe von 236.264,60 Euro wird wie folgt verwendet: 150.264,60 Euro werden auf neue Rechnung 
vorgetragen und 86.000,00 Euro werden in die zweckgebundene Rücklage für Investitionen eingestellt.
Die zweckgebundene Rücklage für Investitionen wird in Höhe von 86.000,00 Euro für die Finanzierung von Orchestergestühl, 
Bühnentechnik (Licht, Ton, Vorbühnenzüge) und Musikinstrumenten im Wirtschaftsjahr 2010/2011 aufgelöst.
Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.08.2008 bis 31.07.2009 Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG geprüft und mit Datum vom 
30.10.2009 mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Oper Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. August 2008 bis 31. Juli 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen 
in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 110 SächsGemO und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Bestimmung der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Der Jahresabschluss kann vom 10.01.2011 bis 18.01.2011 (außer Sa und So) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Sekretariat 
der Geschäftsführenden Direktion der Oper Leipzig, Augustusplatz 12, eingesehen werden.

Feststellung des Jahresabschlusses 2009 des Eigenbetriebes 
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 15.12.2010 den Jahresabschluss für das Wirtschafts-
jahr 2009 festgestellt. Gemäß § 19 (2) des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes wird das Jahresergebnis 
wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss 2009 wird festgestellt mit:
einer Bilanzsumme von 1.820.921,97 Euro
auf der Aktivseite  auf der Passivseite
- auf das Anlagevermögen 253.830,67 Euro - auf das Eigenkapital 1.118.486,71 Euro
- auf das Umlaufvermögen 1.562.520,39 Euro . Stammkapital 205.000,00 Euro
- auf Rechn.Abgr.-Posten 4.570,91 Euro . allgem. Rücklagen     877.937,96 Euro
  . Gewinnvortrag     11.612,21 Euro
  . Jahresüberschuss       23.936,54 Euro
  - auf die Rückstellungen 661.283,22 Euro
  - auf die Verbindlichkeiten 41.152,04 Euro
Summe der Erträge: 7.559.297,53 Euro
Summe der Aufwendungen: 7.535.360,99 Euro
Jahresüberschuss: 23.936,54 Euro
Der Jahresüberschuss in Höhe von 23.936,54 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Betriebs-
leitung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollenberg & Wissing Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 des 
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ), Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, der folgende 
unter dem 19.03.2010 unterzeichnete uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Verbund Kommunaler Kinder- und 
Jugendhilfe (VKKJ), Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 
31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie den Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung gemäß § 18 Abs. 2 SächsEigBG und § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ), Eigenbetrieb der 
Stadt Leipzig. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“
Hinweis zur öffentlichen Auslegung: Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht 2009 liegen vom 
03.01.2010 bis zum 14.01.2010, in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr, in der Geschäftsstelle des Eigen-
betriebes Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe, Naumburger Straße 26, in 04229 Leipzig, 
öffentlich aus.

Anzeigen

Nr., Gewässername, Gewässerrandstreifen in 
Meter, Gemarkung/Flurstück, Standort

1. Schwanenteich, 5, Leipzig 758 b, Georgiring
2. Bassin Anton-Bruckner-Allee, 10, Leipzig 

2562/20, Anton-Bruckner-Allee
3. Teich Clara-Zetkin-Park (Inselteich), 10, Leip-

zig 2562/20, Anton-Bruckner-Allee
4. Teich Johannapark, 10, Leipzig 2581/8, Karl-

Tauchnitz-Straße
5. Palmengartenteich, 10, Leipzig 2625/1, Am 

Elsterwehr
6. Hinterer Rosentalteich, 10, Leipzig 2650/7, 

Marienweg
7. Vorderer Rosentalteich, 10, Leipzig 2650/7, 

Emil-Fuchs-Straße
8. Auensee, 10, Wahren 286/2, Gustav-Esche-Str.
9. Teich Arthur-Bretschneider-Park, 10, Eu-

tritzsch 700, Geibelstraße
10.  Teich St. Georg-Krankenhaus, 10, Eutritzsch 

379/5, Delitzscher Straße
11.  Teich Schloss Schönefeld, 10, Schönefeld 1/5, 

Zeumerstraße
12.  Parkteich Abtnaundorf, 10, Abtnaundorf 9/2, 

Abtnaundorfer Straße, Insel 590 m2
13.  Naturbad Nordost, 10, Thekla 153/10, Kiebitz-

straße
14.  Dorfteich Portitz (Langer Teich), 5, Portitz 16, 

Am Langen Teiche

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum
Fütterungsverbot für wild lebende Wasservögel am Kulkwitzer See 

und an anderen stehenden Gewässern

15.  Teiche ehemalige Kaserne Heiterblick, 10, Hei-
terblick 3/10; 3/18;  9/10; 57; 38/2, Amazon-
straße

16.  Parkteich Stünz, 10, Stünz 37, Borngasse
17.  Teich am Stötteritzer Wäldchen, 10, Stötteritz 

182/12, Oberdorfstraße
18.  Schulgartenweiher Stötteritz, 10, Stötteritz  

762/31, Holzhäuser Straße
19.  Teich Sonnenwinkel, 10, Stötteritz 317, Son-

nenwinkel
20.  Bassin Völkerschlachtdenkmal, 10, Probsthei-

da 406, An der Tabaksmühle
21.  Teich Südfriedhof, 10, Probstheida 193/1; 193 a, 

Prager Straße
22.  Teich Parkkrankenhaus Dösen, 10, Dösen 52/5, 

Paul-Flechsig-Straße
23.  Teich Meusdorf, 10, Meusdorf 1/2, Schwarzen-

bergweg
24.  Großer Dösener Teich, 10, Dösen 10, Dösener 

Straße/Ecke Leinestraße
25.  Weiher Dösener Straße, 10, Dösen 11/2, Dö-

sener Straße/Ecke Leinestraße
26.  Kleiner Teich Dösen, 10, Dösen 63, Dösener 

Straße
27.  Oberer Dorfteich Dösen, 5, Dösen 25, Leine-

straße
28.  Unterer Dorfteich Dösen, 10, Dösen 23, Leine-

straße

29.  Gartenteich „Große Eiche“, 10, Dölitz 248/4, 
KGA Leinestraße

30.  Leinegrabenteich „Große Eiche“, 10, Dölitz 
248/4, KGA Leinestraße

31.  Schäfereiteich Lößnig-Dölitz, 10, Lößnig 204; 
46; 47, NEG Lößnig-Dölitz, An der Schäferei

32.  Stauteich Lößnig-Dölitz, 10, Lößnig 264, 
Marchwitzastraße

33.  Silbersee Lößnig-Dölitz, 10, Dölitz 158, Gor-
bitzer Straße

34.  Kleine Senke Lößnig-Dölitz, 10, Dölitz 157; 
158, Friederikenstraße

35.  Teich Prinz-Eugen-Straße, 10, Connewitz 148; 
1366; 1388, Prinz-Eugen-Straße

36.  Teich Schulbiologiezentrum, 10, Leipzig 2558/2, 
Schleußiger Weg

37.  Hakenteich, 10, Connewitz , Koburger Straße
38.  Froschteich im Wildpark, 10, 1485/3, Kobur-

ger Straße
39.  Teich Goethepark, 10, Dölitz 3/3, Goethesteig
40.  Teich im Wildgehege, Goethepark, 10, Dölitz 

208/2, Goethesteig
41.  Agrateich B2, 10, Dölitz 207/3; 223/3, Agra-

Park
42.  Teich Spreewaldschänke, 10, Dölitz 3/4, 

Goethesteig
43.  Paußnitzlache, 10, Connewitz 514/3, Schwar-

ze Brücke
44.  Zwei Schönungsteiche Grenzgraben, 10, Lau-

er 3, Am Lauerschen Weg 1, 2
45.  Stilles Wasser, 10, Großzschocher 384 e, Lau-

erscher Weg
 Drei Dorfteiche Knauthain:
46.  Südteich, 10, Knauthain 79, Seumestraße S
47.  Mittelteich, 5, Knauthain 81, Seumestraße M
48.  Nordteich, 5, Knauthain 82, Seumestraße N
49.  Parkteich Knauthain (Gutsteich), 10, Knauthain 

1/7, Ritter-P# ugk-Straße
50.  Fortunabad (3 Teiche), 10, Knautkleeberg 390, 

523; 389, Am Krummen Graben
51.  Naturbad Südwest, 10, Windorf 66 h; 67; 71; 

72; 78, Dieskaustraße
52.  Teich Anton-Zickmantel-Park, 10, Groß-

zschocher 1 b, Mühlenweg
53.  Lehmlache Lauer, 10, Großzschocher 482/5, 

Brückenstraße
54.  Kulkwitzer See, 10, Lausen, Markranstädt u. a., 

Gem. Lausen
55.  Weiher am Kulkwitzer See, 10, Lausen 477; 

478; 445, Gem. Lausen östl. Kulkw. See
56.  Dorfteich Lausen, 5, Lausen 29 a, Staffelstein-

straße, 04207 Leipzig
57.  Zwei Teiche Hartmannsdorf, 10, Hartmanns-

dorf  51/11; 51/17; 51/20; 437; 441, Bahnweg
58.  Zwei Lützner Teiche, 10, Schönau 84/1; Lin-

denau 642a; 642/1, Lützner Straße
59.  Schönauer Sump! ache, 10, Schönau 84/1, Lütz-

ner Straße
60.  Teich Schönauer Park, 10, Schönau 3, Garskestraße
61.  Teich Schönauer Ring, 10, Schönau 73/2; 948, 

Schönauer Ring

62.  Schönauer Wiesenlachen, 10, Schönau 63; 65/3, 
Lyoner Straße

63.  Hafenbecken, 10, Schönau 65/3, Lindenau 
1196/3; 648/12, Leutzsch 314/2, Plautstraße

64.  Drei Parkteiche Robert-Koch-Klinik, 10, 
Kleinzschocher 249; 254; 260; 994, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 

65.  Ullrichsteiche, 10, Lindenau 356 c, Friesen-
straße

66.  Froschteich Mathiesenstraße, 5, Leutzsch 207 u, 
Hans-Driesch-Straße

67.  Kleiner Froschteich Mathiesenstraße, 5, 
Leutzsch 255/15, Hans-Driesch-Straße

68.  ehem. Luppebett am Fuße d. Deponie Böh-
litz-Ehrenberg, 10, Gundorf 449/5, Radweg 
zwischen L.-Jahn-Str. und Forstweg

69.  Lachen hinter der Rollschuhbahn, 10, Böhlitz-
Ehrenberg 234/3; 217, nördl. hinter der Roll-
schuhbahn, Waldbadgelände, nördl.  L.-Jahn-
Straße

70.  Parkteich Gundorf, 10, Gundorf 1/3, Gutspark 
Gundorf, Leipziger Straße 206

71.  Dorfteich Gundorf, 5, Gundorf 82/1, Lützsche-
naer Straße

72.  Teich in Schlobachshof, 10, Gundorf 410/5, 
Schlobachshof, Lützschenaer Str. 20

73.  Rückmarsdorfer Dorfteich, 10, Rückmarsdorf 
49, Schwanenweg südl. Alte Dorfstraße

74.  Kiesgrube Rückmarsdorf, 10, Rückmarsdorf  
283/1; 285/1; 289/1; 290/1; 305/1;  308; 309; 
310/1; 595/2; 596/1, südl. Bahnhofstraße/Hor-
burger Straße

75.  Schönauer Lachen, 10, Rückmarsdorf 309; 
310/1; 360; 584; 586; 587; 588; 589; 590; 
595/2; 596/1, verlängerte Bahnhofstraße 
Rückmarsdorf

76.  Parkteich Miltitz, 5, Klein-Miltitz 67/13, 
Geschwister-Scholl-Straße

77.  Angerteich Rehbach, 5, Rehbach 47/1, Linden-
straße/Leipziger Straße

78.  Waldteich Rehbach, 5, Rehbach 283, Leipziger 
Straße/Rehbacher Straße

 Fünf Teiche im  Schlosspark Lützschena, 
Schlossweg/Gutspark zwischen Elster und 
Hundewasser:

79.  a) Dianateich, 10, Lützschena 390; 389
80.  b) Dreiecksteich, 10, Lützschena 154 b; 154 c; 

154 d 
81.  c)  Rosenteich, 10, Lützschena 154 b
82.  d) Schwanenteich, 10, Lützschena 154 d; 154 c 
83.  e)  Tempelteich, 10, Lützschena 154 r 
84.  Zwei Fischteiche an der Elster, 10, Stahmeln, 

415; Lützschena 372, Gottesacker
85.  Kulke, 10, Quasnitz 330, Lützschenaer Straße
86.  Hakenteich, 10, Quasnitz 167, Forstweg
87.  Teich im Park von Breitenfeld, 10, Breitenfeld 

573/1, Parkring
88.  Dorfteich Plaußig, 10, Plaußig 161, Plaußiger 

Dorfstraße/Seegeritzer Weg
89.  Angerteich Gottscheina, 5, Gottscheina 19, 

Am Ring, südl. Friedhof

90.  Waldteich Gottscheina, 10, Gottscheina 47/1; 
47/2, Am Ring

91.  Pfuhlteich Hohenheida, 10, Hohenheida 208, 
Pumpstation Saatzucht Plaußig

92.  Dorfteich Hohenheida, 5, Hohenheida 78, 
Am Anger/An der Hauptstraße

93.  Kleiner Wehrteich Hohenheida = Sperling-
steich, 5, Hohenheida 37, An der Hauptstr./
südöstl. Friedhof

94.  Großer Wehrteich Hohenheida = Kirch-
teich, 5, Hohenheida 41, Angerstraße/nördl. 
Friedhof

95.  Kindergartenteich Hohenheida, 5, Hohen-
heida 152, An der Hauptstr./Seehausener Str.

96.  Langer Teich Göbschelwitz, 5, Göbschelwitz 
39, Töpferweg

97.  Dorfteich Göbschelwitz, 5, Göbschelwitz 29; 
30 a; 30/1, Am Ring/Hauptstraße

98.  Dorfteich Seehausen, 5, Seehausen 173 c, See-
hausener Allee/Nachtigallenweg

99.  Angerteich Liebertwolkwitz (Teich an der 
Schule), 10, Liebertwolkwitz 138, Schul-
straße/Am Wasserturm

100.Teich an der Getreidegasse, 10, Liebertwolkwitz 
11/2, Getreidegasse

101. Teich an der Badanlage, 10, Liebertwolkwitz 
409/4, Zur Kuhweide

102. Teich KGV „Naturfreunde“, 10, Liebert-
wolkwitz 417, Triftweg, KGA „Naturfreunde“

103. Tongrubenteich = Restloch 3, 1 Entwicklung z. 
Biotop, 10, Liebertwolkwitz 590/8, Naunhofer 
Straße

104. Grundwiesenteich = Staubecken Liebert-
wolkwitz, 10, Liebertwolkwitz 422 a, 422, 
Störmthaler Straße

105. Große Tensa, 10, Holzhausen  851 A, Seiferts-
hainer Straße

106. Teich am Kolmberg, 10, Holzhausen 408, 
Auf dem Kolmberg

107. Baggersee Holzhausen ehem. Tongrube, 10, 
Holzhausen 376; 383; 384, Seifertshainer 
Straße

108. Teich am Zuckelhausener Ring, 5, Zuckelhau-
sen 37/3, Zuckelhausener Ring

109. 1. Angerteich Baalsdorf an der Kirche, 5, 
Baalsdorf 46, Baalsdorfer Anger

110. 2. Angerteich Baalsdorf „Bäckerteich“, 5, 
Baalsdorf 38, Brandiser Str./Baalsdorfer Anger

111. Mölkauer Teich, 5, Zweinaundorf 27 (Teil-
# äche), Zweinaundorfer Str./Gottschalkstr.

112. Dorfteich Kleinpösna, 10, Kleinpösna 277, 
Am  Dorfteich

113. Teich an der Gypsbergstraße, 10, Mockau 81/21; 
81/25, Gypsbergstraße

114. Tagebausee Kleinpösna, 10, Kleinpösna 184; 
185/5; 187/17; 193/8; 195/14; 196 a; 197/2; 
199/8; 239/6

115. Zickmantelscher Mühlgraben, 10, Windorf 153 
a, 151 q, 358, Badweg, Anton-Zickmantel-Park

116. temporäres Kleingewässer, 10, Leutzsch 421, 
KA Leutzsch, An der Luppe !

Die Stadt Leipzig als untere Wasserbehörde er-
lässt auf der Grundlage der §§ 100 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), in der zuletzt gültigen Fas-
sung i. V. m. § 94 Abs. 2 Satz 2 und 3, 118 Abs. 
1 Nr. 3 und § 119 Abs.1 des Sächsischen Was-
sergesetzes (SächsWG) i. d. F. d. Bekanntma-
chung vom 18.10.2004 (SächsGVBl. S. 482), in 
der zuletzt gültigen Fassung und des Erlasses 
der Landesdirektion Leipzig vom 03.08.2010 
folgende Allgemeinverfügung:
1. Das Füttern wild lebender Wasservögel am 

Kulkwitzer See (für alle Flächenanteile des 
Stadtgebietes und Landkreises Leipzig) und 
den anderen in der Anlage aufgeführten ste-
henden Gewässern in der Stadt Leipzig ein-
schließlich in deren Gewässerrandstreifen ist 
verboten. Der Gewässerrandstreifen außerhalb 
bebauter Ortsteile ist 10 Meter und innerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile fünf Me-
ter breit. Die Anlage ist Bestandteil der Allge-
meinverfügung.

2. Als Uferlinie wird die Linie des Überganges 
von der Wasser- zur Land# äche festgelegt.

3. Die sofortige Vollziehung der Punkte 1. und 2. 
wird angeordnet.

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Martin-
Luther-Ring 4 - 6 in 04109 Leipzig (Besucheran-
schrift: Amt für Umweltschutz, Prager Str. 118 - 
136, 04317 Leipzig), Widerspruch eingelegt wer-
den. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. 
Hinweise
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrig-
keit gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 8 SächsWG dar und 
können mit einer Geldbuße bis zu 150 € geahndet 
werden. Die Allgemeinverfügung einschließlich ih-
rer Begründung kann bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Umweltschutz, Technisches Rathaus, Zimmer 
A.7.013, Prager Straße 118-136, 04317 Leipzig und 
im Landratsamt Landkreis Leipzig, Umweltamt, 
SG Wasser/Abwasser, Haus III, Karl-Marx-Straße 
22, 04668 Grimma, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Die Allgemeinverfügung und 
eine Übersichtskarte „Stehende Gewässer Stadt 
Leipzig“ sind unter www.leipzig.de abrufbar. !
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